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1 	T 353/87 

Sachverhalt und Antrãge 

Die europäische Patentanrneldung 84 103 167.7, die am 

22. März 1984 eingereicht worden war, wurde von der 

Prufungsabteilung durch Entscheidung vom 21. Mai 1987 

zurückgewiesen. Dieser Entscheidung lagen insgesamt neun 

Ansprüche zugrunde, wobei die Anspruche 1 und 3 am 

1. April 1987 und die Ubrigen am 13. September 1986 

eingêgangen waren. 

Die Zurückweisurig wurde dainit begrundet, daB der Gegen-

stand von Anspruch 1 nicht neu sei. Obwohl die Prüfungs-

abteilurig am Ende des Zurückweisungsbeschlusses auBerdem 

die Auffassung vertrat, daB der (unabhàngige) Verfahrens-

anspruch 9 wegen fehlender erfinderischer Tàtigkeit eben-

falls nicht gewahrbar sei, wies sie jedoch ausdrücklich 

darauf hin, daB die diesbezugliche Ausführung nicht als 

Gegenstand des Zurückweisungsbeschlusses betrachtet werden 

solite. 

Es wurde im wesentlichen argumentiert, die fehiende 

Neuheit des Gegenstandes von Anspruch 1 sei darauf 

zurückzuführen,' daB irn Dokumerit US-A-4 374 702 (1) die 

Herstellung einer mikrofibrillierten Cellulose beschrieben 

werde, wobei der Cellulosesuspension ein die Wasserstof f-

bindung zwischen den Cellulosefibrillen verhindernder 

Zusatz zugegeben wurde. Konkret werde dort Dimethyl-

sulfoxyd, Glycerin und Propylenglycol genannt. Da aus den 

weiteren Ausführungen auBerdem hervorgehe, daB diese 

Cellulosesuspension getrocknet werden könne, of fenbare 

diese Entgegenhaltung ixnplizit sämtliche Merkmale des 

Anspruchs 1, wenn man das Prinzip von Ursache und Wirkung 

anwende. Das Merkmal, wonach mindestens 50 % der 

ursprünglicheri Viskosität wiedergewonnen werde, sei die 

direkte Folge der Zugabe des die Wasserstoffbindungen 

verhindernden Zusatzes. Im ubrigen sei diese untere Grenze 

J 
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2 	T 353/87 

so niedrig arigesetzt, daB die Prufungsabteilung der 
Meinung sei, daB mit dieser Lehre ein soicher Wert irnmer 
erzielt werde. Auch das Merkmal "thermisch getrocknet" 
werde als reines Scheinmerkmal angesehen, da aus der 
vorliegenden Anineldung hervorgehe, daB die Art der 
Trocknung für die Eigenschaften des Produkts vollig 
bedeutungslos sei und die Entgegenhaltung nicht auf die in 
den Beispielen 9, 10, 11 und 14 angeführte Gefrier-
trocknung beschränkt sei. 

III. 	Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin mit 
dem am 22. Juli 1987 eingegangenen Schreiben unter gleich-

zeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen Gebühr 
Beschwerde erhoben und diese mit einem am 
19. September 1987 eingegangenen Schreiben unter Vorlage 
von neuen Ansprüchen wie folgt begründet: 

Dokument (1) beschreibe zwar die Herstellung einer 
Cellulose unter Verwendung von Dimnethylsulfoxid, 
Propylenglycol oder Glycerin, diese Verbindungen dienteri 
jedoch nicht als Zusätze mit dem Zweck, Wasserstof f-
bindungen zwischen den Cellulosefibrillen zu verhindern. 
Die Verbindungen, die dort cheinisch inert sein mnü8ten, 
dienten als Träger für die Cellulosefibrillen, indein sie 
für deren FlieBfähigkeit sorgten. Nach Beispiel 2 habe 
Glycerin, obwohl ein Weichinacher, keinerlei Wirkung auf 
das Gelbildungsverhalten der Suspension und in Beispiel 3 

werde Dimethylsulfoxid anstelle von Wasser als alleiniges 
Suspendiermittel genannt, wobei auch hier keinerlei 
Veränderung der Cellulose in ihrem physikalischen 
Verhalten stattfinde. Ferner sei von einer Wirkung der 
Verbindungen auf die Eigenschaften der Cellulose nach dem 

Trocknen nirgendwo die Rede. 

Aus Dokumnent (1) gehe auBerdein hervor, daB das Trocknen 
der inikrofibrillierten Cellulose ihre Eigenschaften 
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verändere und darüber hinaus kostenverursachend sei. 
Dementsprechend werde diese vorzugsweise in ungetrockneter 
Form als wäBiige oder organische Suspension verwendet. Es 
sei jedoch unter bestimrnten Urnstânden wünschenswert, 
getrocknete Cellulose einzusetzen (siehe Spalte 8, 
Zeilen 3 bis 13). In den Beispielen 9, 10, 11 und 14 werde 
jedoch ohne Zusatz zum Susperidiermittel Wasser gearbeitet. 
In drei von diesen Beispielen finde eine Gefriertrocknung, 
in einern Beispiel die Trocknung im Vakuum bei Raurn-
temperatur statt. Bei letzterem werde Aceton zugegeben, 
aber offensichtlich zum Zwecke der Wasserverdrangung, wie 
es dern Fachmann gelaufig sei. Die Beispiele zeigten 
deTnnach, daB nur in Wasser suspendierte Cellulose 
getrocknet werde und aus den vorher erwàhnten Gründen eine 
auBergewöhnlich schonende Trocknung, nämlich Gefrier-
trocknung oder Trocknung im Vakuum, stattfinde. 

Auch sei es nicht richtig, daB mit der Lehre nach (1) 
zwangsläufig 50 % der ursprünglichen Viskosität der 
Cellulose nach der Trocknung wiedergewonnen werden könne, 
weil dort eine Trocknung mit Zusàtzen gar nicht 
stattfinde. 

Es sei deshaib unzutreffend, daB Dokument (1) säintliche 
Merkinale des beanspruchten Gegenstandes umfasse. 

IV. 	Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und Erteilung eines Patents auf 
der Grundlage der mit der Beschwerdebegründung voin 
19. September 1987 eingegangenen Ansprüche 1 bis 10 
(Hauptantrag), bzw. das Patent aufgrund des zweiten 
Anspruchssatzes mit den Ansprüchen 1 bis 9 vom gleichen 
Datum zu erteilen (Hilfsantrag). 
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r1 	 T 353/87 

Der Wortlaut der unabhängigen Ansprüche 1 (Produkt-
anspruch) und 9 (Verfahrensanspruch) geinäB Hauptantrag 
lautet wie fQlgt: 

1. Getrocknete, redispergierbare mikrofibrillierte 
Cellulose gekennzeichnet durch einen die Wasserstof f-
bindungen zwischen den Cellulosefibrillen verhindernden 
Zusatz von mindestens 50 Gew. -% der Cellulose und eine 
Viskosität nach der Redispersion in Wasser, die mindestens 
50 % der Viskosität einer aquivalenten Konzentration der 
in Wasser dispergierten Cellulose vor dern Trocknen 
betragt. 

9. Verfahren zur Herstellung der Cellulose nach einein der 
Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, da2 die 
inikrofibrillierte Cellulose in Wasser suspendiert, einer 
der Zusätze zugesetzt und die dainit veränderte Suspension 
getrocknet wird. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und 
Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

Die Anspruche 1 bis 10 gemäl3 Hauptantrag sind in formeller 
Hinsicht nicht zu beanstanden, da diese ihre Stütze in der 
ursprunglich eingereichten Anineldung finden (siehe 
insbesondere Ansprüche 1 bis 9; Seite 3, Zeilen 15 bis 20; 
Seite 4, Zeilen 7 bis 10 und 11 bis 28; Seite 5, Zeilen 9 
bis 15 und 22/23; Seite 7, Zeilen 16 big 27; Seite 11, 
Zeilen 12 bis 19; Seite 19, Zeilen 12 bis 15 und 18 bis 
21). 

Diese Ansprüche entsprechen sornit Artikel 123 (2) EPU. 
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3. 	Der Gegenstand der vorliegenden europäischen Anmeldung 

betrif ft redispergierbare inikrofibrillierte Cellulose (mi 
folgenden kurz MFC genannt) urid ein Verfahren zu deren 

Herstellung. 

	

4.1 	Nächstkoimnender Stand der Technik ist derzeit zweifelsohne 

das im Recherchenbericht erwähnte Dokument (1), weiches 

u. a. die' Aufgabe lösen soil MFC herzustellen, ohne daB 

dabei das Ausgangsmaterial (Cellulose) einer wesentlichen 

chemischen Veränderung oder Zersetzung unterliegt. Diese 

Aufgabe wird dort dadurch gelöst, daB ein Verfahren 

bereitgestellt wird, weiches eriaubt MFC in Form einer im 

wesentlichen stabilen Suspension in Wasser oder in elnem 

organischen Medium zu erhalten, wobei der Cellulosegehalt 

in der Suspension normalerweise unter etwa 10 Gew.-% 

(vorzugsweise 4-7 %) liegt. Wesentliche Voraussetzung bei 

der Wahi der Flüssigkeit, die als Tràger für die Cellulose 

dient, ist jedoch daB diese während des Verfahrens 

chemisch inert ist und für eine ausreichende FlieBfähig-

keit sorgt um als Träger für die Cellulose zu dienen. 

AuBer Wasser eignen sich hierzu organische Flüssigkeiten 

wie Dimethylsulfoxid, Glycerin und riiedere Alkohole (siehe 

Spalte 1, Zeilen 63 bis 66; Ansprüche 1, 7 und 8; 

Spalte 3, Zeilen 18 bis 29 urid Zeileri 58 bis 62 und 

Spalte 4, Zeilen 2 bis 5). Entgegen der Verfahrerisweise 

mit Wasser als Medium (Beispiele 9 bis 11 und 14) wird bei 

der Verwendung von Glycerin (Beispiel 12) oder 

Propylenglycol (Beispiel 13) keine Trocknung der Cellulose 

bzw. Abtrennung der Trägerflüssigkeit'vorgenommen. 

Da zusätzlich Ausführungen in bezug auf eine mogliche 

Trocknung dieser bekannten Suspension schon von der 

Beschwerdeführerin ausführlich und in zutref fender Weise 

dargelegt wurden, verweist die Kammer diesbezüglich auf 

den dritten Absatz von Punkt III oben. Das gleiche gilt 

für die in Beispiel 2 und 3 beschriebenen Suspensionen 

(bc. cit., Absatz 2). 
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4.2 	Wie in der Beschreibungseinleitung der vorliegenden 
Anmeldung dargelegt, 1st eine Dispersion von MFC in Wasser 
ein Gel mit pseudoplastischen oder thixotropen Viskosi- 
tätseigenschaften. Beim Trocknen werden jedoch die 
Eigenschaften der Cellulose nterklich veräridert. Ihre 
Dispergierbarkeit, Hydratation- und ViskoseeigensChaftefl 
gehen verloren oder werden zurnindest merklich verringert, 
und zwar in Abhàrigigkeit von der Schärfe der Trocknung. 
MFC besitzt eine Reihe von Anwendungsmnöglichkeiten, z. B. 
in Lebensmitteln, Kosmnetika und inedizinischen Produkten, 
wobei es vortelihaft ware, wenn Cellulose eingesetzt 
werden kännte, die sich trockneri läI3t und danri ohne 
Verlust der Viskosität oder anderer Eigenschaften 
redispergiert werden kann. Bei anderen Anwendungen ware es 
vorteilhaft, Verkrustungen und physikalische Zerstörungen 
zu vermneiden, was, wie sich gezeigt hat, beim Trocknen 
geschehen kann (siehe Seite 1, Zeile 22 bis Seite 2, 
Zeile 6) 

	

5. 	Demgegenuber 1st es Aufgabe der vorliegenden Anrneldurig, 
eine sich im festen Zustand befindliche, trockene MFC 
bereitzustellen, die beim Trockenvorgang weitgehend 
unverändert geblieben ist, so daB sie danach rehy-
dratisiert und in Wasser redispergiert werden kann zu 
einer Viskositàt, die un wesentlichen der der 
ungetrockneten MFC entspricht. 

Diese Aufgabe wird geinä3 Anspruch 1 des Hauptantrags 
dadurch geläst, daB die Cellulose einen. die Wasserstof f-
bindungen zwischen den Cellulosefibrillen verhindernden 
Zusatz von inindestens 50 Gew.-% der Cellulose enthält und 
die Viskositàt der Cellulose nach der Redispersion in 
Wasser mindestens 50 % der Viskosität einer äquivalenten 
Konzentration der in Wasser dispergierten Cellulose vor 
demn Trocknen betràgt. Sontit wird die MFC beiin Trocknen 
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lediglich von dern bel der Herstellung der Ausgangs-
dispersion verwerideten Wasser befreit, riicht aber von dem 
die Wasserstpffbindungen zwischen den Cellulosefibrillen 
verhinderndefl Zusatz (siehe insbesondere Beispiel 1 und 2 

der Beschreibung). 

Die Beschreibung enthält zahlreiche Versuche, die 
glaubhaft belegen, daB hierdurch die bestehende Aufgabe 

gelöst wird. 

6.1 	Die Karnrner hat an keiner Stelle in Dokument (1) einen 
Hinweis finden körinen, daB die Flüssigkeit, die dort 
lediglich als Tràger für die Cellulose dient, auch nach 
der Abtrennung der Cellulose in dern dann erhaltenen festen 
und trockenen Produkt in einer Menge von inindestens 
50 Gew.-% zu verbleiben habe, urn eine wasserstoffbinduig 
zwischen den Cellulosefibrillen zu verhindern. In der 
angefochtenen Entscheidung wird dies aber unterstelit 
aufgrund der Tatsache, daB in der Entgegenhaltung 
Dimethylsulfoxid, Glycerin und Propylenglycol verwendet 
werden kann und eine Cellulosedispersion ggf. auch 

getrocknet werden kann. Hierbei ist aber offensichtlich 
unbeachtet geblieben, daB in allen Beispielen, in denen 
eine Trocknung vorgenoinmen wird, ausschliel3lich Wasser als 
Suspendierinittel erwähnt wird und in alien Beispielen, in 
denen organische Verbindurigen zu diesem Zweck benutzt 
werden, weder eine Trocknung noch die Herstellung eines 
festen Produktes erfoigt. Somit ist aber deutlich, daB irn 
Gegensatz zur vorliegenden Anmeidung unter Trocknung die 
Gewinnung der (reinen) MFC durch vollständige Abtrennung 
des FlieJ3- oder Trägermittels zu verstehen ist. 

Wie auBerdem aus Punkt 4.1 oben ersichtlich, erfolgt in 
Dokument (1) der Zusatz von organischen Verbindungen wie 
Dimethylsuifoxid, Glycerin und dgl. im Zusarnmenhang mit 
der Lösung einer ganz anderen Aufgabe als in der 
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vorliegenden Annieldung, wobei dort aufgrund von zu 
erwartenden Veränderungen bei der Trocknung in erster 
Linie die Herstèllung von stabilen Suspension vorge-
schiagen wird und somit vorzugsweise von vornherein auf 
die Gewinnung der MFC in festein und trockeneTn Zustand 
verzichtet wird. Wenn in dieser Entgegenhaltung trotzdein 
auch die Herstellung von trockener MFC angegeben wird, so 
nur, weil es unter bestimmten Uinständen wünschenswert ist, 
MFC in dieser Forin zu verwenden, wobei allerdings aufgrund 
der Beispiele 9 bis 11 und 14 deutlich ist, daB in diesein 
Fall die Cellulose vollstàndig voin Tràger bzw. FlieBmittel 
(Wasser) xnöglichst schonend getrennt wird. Da in übrigen 
der Cellulosegehalt der bekannten Suspensionen unter 
10 Gew. -% liegt und diese flieBfähig sein nnüssen, unter-
scheiden sich auch die Suspensionen selbst deutlich voin 
Anmeldungsgegenstand. 

Diese Ausführungen zeigen, daB in Dokuinent (1) keine feste 
und trockene MFC beschrieben wird, die eine..i Anteil an 
organischein FlieBinittel (Glycerin usw.) in Gexnisch dainit 
enthält und daB auch nirgendwo in der Beschreibung dies 
auch nur andeutungsweise in Erwägung gezogen wird. 

6.2 	Die Auffassung der Prüfungsabteilung, bei dern Zusatz von 
inindestens 50 Gew. -% der Cellulose an einer Verbindung, 
die Wasserstoffbindungen zwischen den Cellulosefibrillen 
verhindert, handle es sich uin ein reines Scheinmerkinal, 
wird durch die Versuchsergebnisse in der Beschreibung 
widerlegt. Wenn näinlich, wie aus Beispiel 3 ohne weiteres 
ersichtlich, ein Verhàltnis MFC/Glycerin von 80/20 bei der 
Redispersion zu einer Viskositàt von 62 inPas führt und em 
Verhàltnis von 50/50 eine uin das dreifache hähere 
Viskositàt ergibt (200 inPas), 1st ein deutlicher 
Viskositätsgewinn durch die erhähte Zugabe an Zusatzstoff 
eindeutig nachgewiesen worden. Ahnliche Viskositàts- 
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zunahinen wurden auch für Athylenglycol (siehe Beispiel 4, 

insbesondere Tabelle III) und Sucrose angegeben (siehe 

Beispiel 11, ,insbesondere Tabelle X). 

	

6.3 	Aus aildem folgt, daB in der vorliegenden Anmeldung eine 

andere Aufgabe auf andere Weise geiöst wird als in 

Dokuinent (1). Die geinaB Hauptantrag beanspruchte Läsung 

1st in dieser Eritgegenhaltung nicht offenbart, auch nicht 

iinplizit, da eritgegen der bekannten Lósung die im festen 

Zustand befindliche, trockene MFC einen obligaten Anteil 

(inindestens 50 Gew.-% der Cellulose) eines die Ausbildung 

von Wasserstoffbindungen zwischen den Cellulosefibrillen 

weitgehend verhindernden Zusatzes (Glycerin U. a.) 

enthält. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gernäB Hauptantrag 1st sornit 

rieu. Ausführungen zu den hilfsweise eingereichten 

Verfahrensansprüchen 1 bis 9 erübrigen sich daher. 

	

7. 	Mit der Ausrauinung des einzigen Zurückweisungsgrundes 

verbleibt zu untersuchen, ob die Ansprüche 1 bis 8 gernäB 

Hauptantrag auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Da 

eine soiche Prüfung durch die Vorinstanz noch aussteht, 

ist es im Hinblick auf das Recht der Beschwerdeführerin 

auf ein Verfahren in zwei Instanzerl, nicht Sache der 

Karnnter dieser Prufung vorzugreifen und von sich aus 

vorzunehmen. Die Kaimner sieht daher keine Veranlassung 

sich an dieser Stelle ausschiieBlich zu den unter Punkt 8 

der angefochtenen Entscheidung gemachten diesbezuglichen 

Ausführungen zu dein vorinaligen (unabhangigen) Verfahrens-

anspruch 9 zu äul3ern, der in dieser Form in dem Patent-

begehren geinäB Hauptantrag auch nicht mehr enthalten ist 

(das Nerkinal der Trocknung bei einer Temperatur von 50 bis 

70 °C wurde in einen separaten Unteranspruch aufgenorninen). 

Eine soiche Veranlassung besteht umso weniger, als die 

Prüfungsabteilung in diesem Zusainmenhang. ausdrücklich 
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darauf hingewiesen hat, daB die Ausführungen nicht als 
Gegenstand ihres Beschiusses betrachtet werden soil. Irn 
übrigen führt.eine abschlie8ende Prüfung auf erfinderische 
Tätigkeit des nunmehr beanspruchten Verfahrens durch die 
Erstinstanz nicht zu einer VerfahrensverzögerUflg, da diese 
im Rahmen der ohnehin erforderlichen weiteren Prufung der 
Ansprüche 1 bis 8 erfolgen kann. 

Die Kaininer inacht daher von der ihr in Artikel 111 (1) EPU 
eingerauinten Näglichkeit Gebrauch, die Sache zur weiteren 
Prufung an die Vorinstanz zurückzuverweisen. 

Entscheidungs forinel 

AUS diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird zur weiteren Sachprüfung der Ansprüche 1 
bis 10 geinäB Hauptantrag an die Prufungsabteilung 
zuruckverwieser. 

Der Geschàftsstellenbealnte: 	 Der Vorsitzende: 

M. Beer 
	 P. Lançon 
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